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Bildungskarenz plus
Alternative zur Freisetzung bewährten Personals 

AK-Infoabend 22.06.2009 
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Richtlinien Bildungskarenz plus

Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 27.01.2009
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Bildungskarenz plus – Auszug aus Förderrichtlinien

BK plus ist eine zeitlich begrenzte Spezialförderung, die darauf 
abzielt, Arbeitskräfte auch während wirtschaftlich schwieriger 
Zeiten im Unternehmen zu halten und unter attraktiven 
Konditionen weiterzubilden. 

Im Rahmen der Förderung „Bildungskarenz plus“ werden die dem 
Unternehmen entstehenden Ausbildungskosten für den/die sich in 
Bildungskarenz befindene/n Arbeitnehmer/in teilweise vom Land 
Tirol übernommen. 
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BKplus - Allgemeines

• beruht auf AMS – Angebot Bildungskarenz
• besteht aus 

Weiterbildungsgeld AMS – „Lebensunterhalt“ 
Zusatzförderung der Landes - Ausbildungskosten

wichtig: TeilnehmerInnen bleiben MitarbeiterInnen
berufliche Weiterbildung 
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Bildungskarenz

• Freistellung gegen Entfall der Bezüge 
• zur Absolvierung einer Aus- und Weiterbildung
• Bildungskarenz für maximal ein Jahr, Staffelung möglich 
• Voraussetzungen laut AVRAG
• wenn diese vorliegen, gewährt AMS Weiterbildungsgeld
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Weiterbildungsgeld AMS -Voraussetzungen

• Wohnsitz und Unternehmenssitz in Tirol  
• Arbeitsverhältnis von mindestens 1 Jahr 
• Vereinbarung mit Unternehmen

– im Sinn des Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetzes (AVRAG)
• Bildungsmaßnahme mindestens 20 Wochenstunden

• Weiterbildungsgeld in Höhe Arbeitslosengeld
• Zusatzverdienst möglich 

– Geringfügigkeitsgrenze - € 357,74 monatlich
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BKplus – Landeszuschuss zu Kurskosten 

• Ausbildungskosten trägt Unternehmen 
• Land refundiert 50 % 

– maximal € 3.000,-- pro Arbeitskraft
– für maximal Hälfte der Belegschaft
– bzw. für höchstens 30 Arbeitskräfte pro Unternehmen
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BKplus –Fördernehmer 

• Unternehmen
– Sitz oder Niederlassung in Tirol 
– für Arbeitnehmer/in, dem/r vom AMS Weiterbildungsgeld gewährt wurde
– für maximal Hälfte der Belegschaft
– bzw. für höchstens 30 Arbeitskräfte pro Unternehmen
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BKplus –Förderbare Kosten 

• Aus- und Weiterbildungskosten
– Kosten der Schulungsmaßnahme  
– keine Reisekosten, Diäten, Abgaben und Gebühren

–50% der Kosten, maximal € 3.000,-- pro Person 
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BKplus – Aus- und Weiterbildung

• abgestimmt mit Unternehmen 
• mindestens 20 Wochenstunden
• nicht länger als 1 Jahr
• bei zertifziertem Bildungsträger absolviert
• 75% Anwesenheit und erfolgreicher Abschluss erforderlich 
• Beginn der Ausbildung zwischen 1.02.2009 und 31.12.2010



Sachgebiet Arbeitsmarktförderung 11

Verfahren

• Antrag auf Weiterbildungsgeld bei AMS
– vor Beginn der Bildungsmaßnahme 
– Antragstellung durch MitarbeiterIn 

• Antrag auf BKplus bei Land Tirol
– spätestens 3 Monate nach erfolgreichem Abschluss
– Antragstellung durch ArbeitgeberIn
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Unterlagen für Antrag auf BKplus 

• Ansuchen: Formular www.tirol.gv.at/arbeitsmarktfoerderung
• Anlagen:

– Nachweis des AMS über Weiterbildungsgeld für jeweilige/n ArbeitgeberIn
– Bestätigung TGKK über Anzahl der beschäftigten Personen
– Einzahlungsbestätigung Kurskosten im Original
– Bestätigung Bildungsinstitut über Teilnahme und erfolgreichen Abschluss
– Gewerberegisterauszug
– erforderlichenfalls Übersicht über De-minimis-Beihilfen

http://www.tirol.gv.at/arbeitsmarktfoerderung
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Vorteile für Unternehmen

• keine Lohnkosten, Ausbildungskosten im Vergleich dazu gering
• MA bleibt Unternehmen erhalten, Erfahrung, Wissen
• gezielte Weiterbildung nutzt Unternehmen
• MA kommt besser ausgebildet und motiviert zurück
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Vorteile für MitarbeiterIn

• keine Freisetzung 
• Versicherungsschutz, Anrechnung der Zeiten
• Weiterbildungsgeld sichert Lebensunterhalt
• persönlicher Nutzen durch Qualifizierung, Weiterbildung 
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Nähere Auskünfte

• Amt der Tiroler Landesregierung

Sachgebiet Arbeitsmarktförderung
Landhaus 2, Heiliggeiststraße 7-9

6020 Innsbruck
Tel.Nr.: 0512/508-3559 bzw. 3599 

Fax.Nr.: 0512/508-3584
e-mail: arbeitsmarktfoerderung@tirol.gv.at 

Internet: www.tirol.gv.at/arbeitsmarktfoerderung
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